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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1967

Norm

VBG §10

VBG §13

Rechtssatz

Im Gegensatz zu den Tätigkeiten, die dem Entlohnungsschema II zuzuordnen sind und für die häu1g auch ein sehr

di2erenziertes Fachwissen erforderlich ist, betri2t das Fachwissen einer c-wertigen Tätigkeit nach dem

Entlohnungsschema I in der Hauptsache nicht manuelle Vorgänge. Daß das Überwiegen von organisatorischen

Leistungen an sich noch nicht die Einstufung in das Entlohnungsschema I rechtfertigt, folgt aus der Einordnung eines

Werkstättenleiters in das Entlohnungsschema II in der Anlage zur ADO 1964.

Entscheidungstexte

4 Ob 97/66

Entscheidungstext OGH 31.01.1967 4 Ob 97/66

4 Ob 6/73

Entscheidungstext OGH 20.02.1973 4 Ob 6/73

Vgl auch; Beisatz: Entlohnungsgruppe c des Entlohnungsschemas I für Werkstättenleiter, der Verantwortung für

gesamten Betrieb hat. (T1)
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